
Brandschutzordnung Teil A

Brände verhüten
keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten!

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren 
Brand melden

In Sicherheit 
bringen

• Gefährdete Personen warnen/
Hausalarm / Handfeuermelder betätigen

• Türen / Fenster schließen

• Hilflose Personen mitnehmen / oder in
gesicherten Bereich bringen und der
Feuerwehr /oder den Brandschutz-und
Evakuierungshelfenden melden

• Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen
(nicht den Aufzug nutzen!)  und den
Sammelplatz aufsuchen

• Anweisungen am Sammelplatz zwingend
befolgen!

Löschversuch 
unternehmen
(nur wenn keine Gefahr für 
das eigene Leben besteht)

• Feuerlöscher benutzen
• Vorsicht vor

Rauchgasen –
Vergiftungs- und
Erstickungsgefahr!

Notruf wählen: Tel. 112 
oder 
Handfeuermelder betätigen
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